
Einstufungen nach OBAS
Beitrag von „kanuni“ vom 22. September 2010 19:48

Zitat

Original von textmarker
Hallo kanuni,

... diese Begründung gab es schon bei vielen OVP-B´ lern. Sie brauchten auch keine
Rentenversicherungsbeiträge bezahlen. Wer das 2. Staatsexamen aber endgültig nicht
bestand sollte dann bei der Rentenkasse vom LBV nach-versichert werden.

Textmarker

Wie erwähnt, wurde bei mir die Rentenversicherung abgezogen. Ne idee was ich machen kann?
Gibt es eine Verordnung/Gesetz worauf ich mich beziehen kann?

Danke
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